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Renten wg. verminderter 
Erwerwerbsfähigkeit, Frauen

0,97 Mio.: 3,7%

Altersrenten Frauen
10,56 Mio.: 40,5%

Witwenrenten
4,59 Mio.: 17,6%

Renten wg. verminderter 
Erwerwerbsfähigkeit, Männer

0,78 Mio.: 3,0%
Altersrenten Männer

8,36 Mio.: 32,0%

Witwerrenten
0,75 Mio.: 3,2%

Waisenrenten
0,27 Mio.: 1,0%

Rentenbestand nach Rentenarten und Geschlecht, 2024
am Jahresende, in Millionen und in % 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2025), Statistikportal

Renten 
insgesamt:

26,091 Mio.
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Rentenbestand nach Rentenarten und Geschlecht 2024 

Die Gesetzliche Rentenversicherung hat im Jahr 2024 rund 26 Mio. Renten gezahlt. Zu unterscheiden sind dabei die Versichertenrenten (Alters-

renten und Erwerbsminderungsrenten) und die Hinterbliebenenrenten (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten).  

Knapp 62 % der Rentenempfänger sind Frauen. Dieses Übergewicht der Frauen (Witwenrenten: 17,6 %, Altersrenten: 40,5 %, Erwerbsminde-

rungsrenten: 3,7 %) steht im Gegensatz zu den aktiv Versicherten, bei denen die Frauen nur einen Anteil von knapp 49 % haben (vgl. Abbildung 

VIII.20). Der Grund für dieses Ungleichgewicht liegt zum einen in den Hinterbliebenenrenten, die weit überwiegend an Witwen gezahlt werden, 

da die Witwerrenten nur 3,2 % des gesamten Rentenbestands ausmachen. Zum anderen macht sich die hohe Lebenserwartung von Frauen 

bemerkbar: Frauen leben länger als Männer und beziehen insofern auch länger eine eigene und/oder abgeleitete Rente. 

Die vergleichsweise geringe Anzahl der Erwerbsminderungsrenten (1,8 Mio., das entspricht 6,7 % des Rentenbestandes) lässt sich dadurch 

erklären, dass Erwerbsminderungsrenten mit Erreichen der Regelaltersgrenze in Altersrenten umgewandelt werden. Sie werden dann auch in 

der Statistik als Altersrenten erfasst. Die Struktur des Rentenbestandes nach Rentenarten spiegelt sich in den Ausgaben der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung: Im Jahr 2023 entfallen knapp 80 % der Rentenausgaben auf Altersrenten, 14,4 % auf Hinterbliebenenrenten und 6,6 % auf 

Erwerbsminderungsrenten (vgl. Abbildung VIII.51). 

Verfolgt man die Entwicklung des Rentenbestands seit 1995 (vgl. Abbildung VIII.21b), so zeigt sich ein anhaltender Zuwachs der Versicherten-

renten (dies vor allem bei den Frauen in Westdeutschland), aber ein leichter Rückgang der Witwenrenten: Die geburtenstarken Kohorten rücken 

ins Rentenalter und zugleich verlängert sich die Rentenbezugsdauer. Und immer mehr Frauen erwerben wegen ihrer steigenden Erwerbsbeteili-

gung (und auch wegen der Anerkennung von Kindererziehungszeiten) Ansprüche auf Versichertenrenten. 

  

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Rentenbestandsstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  

Die Zahl der Renten ist nicht gleichzusetzen mit der Zahl der Rentnerinnen und Rentner, da eine Person durchaus zwei Renten erhalten kann, 

nämlich neben der eigenen Rente auch eine Hinterbliebenenrente (vgl. Abbildung VIII.23). 
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